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Ein richtiges Signal auch für die Steuerverwaltung, 
Die „Polizeizulage“ wird ab dem 01.07.2023 angehoben! 

 

 

Die Regierungsfraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen haben im Rahmen 

der Eckpunkte zum 2. Nachtragshaushalt 2023 bekannt gegeben, dass auch die 
Zulage für Kolleginnen und Kollegen im Polizeidienst ab Mitte des Jahres 

angehoben wird. Die sogenannte „Polizeizulage“ wird von derzeit 127,38 EUR auf 
dann 180,00 EUR im Monat erhöht. 

 

„Auch wir begrüßen diese Entscheidung ausdrücklich“, so der DSTG-
Landesvorsitzende Thorsten Balster in einer ersten Reaktion. „Hiermit wird auch 

eine langjährige Forderung der DSTG umgesetzt“. 

 

Diese erhöhte Polizeizulage wirkt sich neben den Beschäftigten der Polizei dann 
auch positiv auf die Kolleginnen und Kollegen aus der Steuerverwaltung - im 

Bereich der Steuerfahndung - aus. Auch deren Arbeit ist oft nicht ungefährlich, 
immer anspruchsvoll und erringt durch diese finanzielle Verbesserung eine 

unbedingt notwendige Wertschätzung. 

 

„Dies ist ein richtiger erster Schritt“ so Balster weiter. „Jetzt ist dieser Weg 
konsequent weiter zu verfolgen. Die Zulage muss in einem zweiten Schritt auch 

wieder ruhegehaltsfähig werden. Wertschätzung darf nicht mit der Pensionierung 
enden“. 

 

 


